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Sehr geehrte Damen und Herren,

von den insgesamt für Hessen im Rahmen der o. a. Investitionsprogramme zur Verfü­

gung stehenden Bundesmittel in Höhe von rund 86,3 Mio. Euro sind derzeit lediglich 

rund 27,1 Mio. Euro durch Bewilligungen gebunden.

Der Bund hat in § 21 Abs. 1 KitaFinHG festgelegt, dass die Bundesmittel, die nicht bis 

zum 31. Dezember 2019 bewilligt wurden, automatisch denjenigen Ländern zufließen, 

die ihr Mittelkontingent vollständig gebunden haben.

Von verschiedenen Kommunen wurde nun berichtet, dass die örtlichen Träger der öf­

fentlichen Jugendhilfe zum Teil sehr frühe Fristen (Ende des 2. Halbjahres 2019 oder 1. 

August 2019) zur Vorlage der Anträge bei den Jugendämtern genannt haben. Dies ist 

sicherlich der Befürchtung geschuldet, einen Ansturm an Anträgen kurz vor Jahresende 

nicht bewältigen zu können.
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Eine verbindliche Antragsfrist zur Einreichung der Gesamtanträge der Jugendämter bei 

der zuständigen Bewilligungsbehörde (Regierungspräsidium Kassel) sieht die hessi­

sche Investitionsrichtlinie nicht vor. In die Erläuterungen zu den Investitionsprogrammen 

wurde der 1. November 2019 aufgenommen, hierbei handelt es sich jedoch nicht um 

eine Ausschlussfrist.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die für Hessen zur Verfügung gestellten Mittel 

auszuschöpfen, da der Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder bis zum Schuleintritt 

nach wie vor sehr hoch ist.

Ich möchte Sie daher bitten, bei ihren Mitgliedern dafür zu werben, Förderanträge so­

lange wie möglich anzunehmen und geprüft an das Regierungspräsidium weiterzulei­

ten. Die Vorhaben müssen -  soweit sie nicht bereits begonnen wurden -  baureif sein. 

Derzeit liegen beim Regierungspräsidium Kassel Gesamtanträge von rund 17 Mio.

Euro, die Vorhaben enthalten, die entweder nicht baureif sind oder bei denen Rückmel­

dungen zu Nachfragen durch die Bewilligungsbehörde vom Antragsteller oder den Ju­

gendämtern nicht abschließend beantwortet wurden oder noch erforderliche Unterlagen 

fehlen.

Ich hoffe sehr, dass es in der noch zur Verfügung stehenden Zeit gelingen kann, die 

verfügbaren Bundesmittel möglichst umfassend für den Ausbau der Kindertagesbetreu­

ung in Hessen zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Meike Usmar


